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Sehr geehrte Frau Fuchs, 

ich beziehe mich auf Ihre E-Mail vom 18. Juni 2013, in dem Sie einen erneuten 
Zweitantrag auf Zugang zu Dokumenten stellen. 

Bereits mit Schreiben vom 25. März 2013 hatten wir Ihnen mitgeteilt, dass wir die 
Beantwortungsfrist für Ihren ursprünglichen Zweitantrag nicht würden einhalten können. 
Dieses Schreiben bezog sich auf beide Teile Ihres ursprünglichen Erstantrages vom 
21.12.2012, die auf die Aktenzeichen 2012/5988 (zu bearbeiten vom Juristischen Dienst) 
und Aktenzeichen 2013/215 (zu bearbeiten von der Generaldirektion Humanressourcen und 
Sicherheit) aufgeteilt wurden. 

Nachdem der Juristische Dienst seinen Teil Ihres Erstantrag (unter dem Aktenzeichen 
2012/5988) mit Bescheid vom 3. Juni 2013 - der Ihnen am 10. Juli 2013 wie gewünscht in 
deutscher Fassung zugegangen ist - beantwortet hat, sind wir im Generalsekretariat 
nunmehr in der Lage, Ihren Zweitantrag zu prüfen. Die erste Beantwortungsfrist von 15 
Arbeitstagen für das unter dem Aktenzeichen 2012/5988 geführte Verfahren endet jetzt am 
31. Juli 2013. 

Mit der Bitte um Ihr Verständnis verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. 
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